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SEHR GEEHRTE LESERIN, SEHR GEEHRTER LESER,
Russland pokert durch einen Lieferstopp mit unserer Abhängig

keit von russischem Gas. Bei völligem Wegfall der russischen 

Gaslieferungen wird Deutschland zu wenig Gas haben, um alle 

Abnehmer beliefern zu können. Selbst bei Wiederaufnahme der 

Lieferung bleibt die Drohung einer erneuten Abschaltung in den 

Folgemonaten im Raum.

Eine enorme Steigerung der Energiepreise ist die Folge. 

Dies treibt die Inflation auf sieben bis acht Prozent. Im Falle 

einer echten Gasmangellage werden nicht alle Industrie und 

Gewerbe zweige versorgt werden können. Dies hat Produktions

einstellungen zur Folge, dies wiederum Arbeitslosigkeit, Unter

nehmenskonkurse und weitere Unterbrechungen von Liefer

ketten und Produktausfälle. Privathaushalte sollen weiter mit Gas 

versorgt werden, aber auch hier sind Einschränkungen denkbar. 

Auf jeden Fall wird Energie für viele Menschen unbezahlbar.

Dies alles betrifft den kommenden Winter, aber auch das 

Jahr 2023, da nicht so schnell gegengesteuert werden kann. Der 

weitere Ausbau von LNGTerminals braucht Zeit, noch mehr Zeit 

braucht der Ausbau regenerativer Energien. Wir haben eine neue 

Krise. Die Gaskrise. Wenn man den Blick weitet, muss man zu der 

Betrachtung kommen, dass sich hierin wie in einem Brennglas 

die Probleme unserer Zeit verdichten. Klimawandel, Sorglosig

keit, Leben über unsere Verhältnisse, Ausnutzen anderer Länder, 

Streben nach den billigsten und immer neuesten Produkten und 

vieles mehr.

Das griechische „Krisis“ heißt „Entscheidung“. Und in der Tat 

stehen wir vor einer Entscheidung. Was ist für unsere Gesellschaft 

wichtig? Vieles ließe sich sagen. Für die Energieerzeugung kann 

mittelfristig nur eines gelten: Wir brauchen einen schnellen Aus

bau regenerativer Energien. Mit Sicherheit auch Rückfallenergie 

für die Dunkelflaute und Sonderfälle, aber vor 

allem eine autarke, nachhaltige, regenerative 

Energieerzeugung durch Wind und Solar. Sie 

werden sich in den Räten damit auseinander

setzen müssen, dass wir die Windkraft in Nieder

sachsen nach den Zielvorgaben von Bund und 

Land verdoppeln müssen, und zwar schnell. Auf 

Landes und Bundesebene werden derzeit Ver

fahrensbeschleunigungen geprüft. Auch wenn 

die Probleme außerdem im Bau und Aufstellen 

der Anlagen liegen, so werden Beschlüsse über 

viele weitere Aufstellungen zu fassen sein. 

Gleiches gilt für Freiflächensolar anlagen. Hier ist 

abzuwägen, welche widerstrebenden Interessen 

beachtet werden müssen, etwa die Nahrungs

erzeugung. So wird man solche Anlagen nicht 

auf gute Ackerböden stellen und wenn möglich versiegelte 

Flächen bevorzugen. Auch hierzu werden Kriterienkataloge 

erarbeitet.

Kurzfristig werden wir uns darauf einstellen müssen, dass wir 

durch harte Zeiten gehen. Helfen kann sofortiges Energiesparen, 

Vorschläge finden sich im Netz.

Insbesondere die Menschen, die wenig Einkommen haben, 

müssen wir als Gesellschaft in Zeiten der Inflation und der ver

teuerten Energie unterstützen.

Aber: Wir sind eine starke, demokratische und solidarische 

Gesellschaft. Ich glaube fest daran, dass wir die Energiewende 

meistern und dass wir uns in harten Zeiten aufeinander verlassen 

können.
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STÄDTE UND GEMEINDEN STELLEN SICH VOR

ERFOLGREICHE STÄDTEBAUFÖRDERUNG 
IN BLECKEDE AN DER ELBE
Am 1. März 1974 gegründete Einheitsgemeinde mit 13 Ortsteilen im Landkreis Lüneburg, 
9600 Einwohner:innen auf 140 Quadratkilometer

STÄDTEBAUFÖRDERUNG

Zahlreiche Gebäude von historischer Bedeutung prägen 

das Erscheinungsbild der Bleckeder Innenstadt. Eine 

Bestands erhebung zeigte jedoch, dass sehr viele Objekte 

in einem sanierungsbedürftigen Zustand waren. Die 

Sanierung ist jedoch vor allem bei denkmalgeschützten 

Gebäuden oftmals aufwendig und kostspielig.

Der Stadt Bleckede ist es 2015 gelungen, mit der 

Bleckeder Innenstadt und dem Schlossensemble in das 

Städtebauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denk

malschutz“ – jetzt „Lebendige Zentren“ – aufgenommen 

zu werden. Mit dem Förderprogramm sollen denkmal

geschützte und stadtbildprägende Gebäude erhalten 

werden. Das Verfahren wird durch den Bund, das Land 

Niedersachsen und die Stadt Bleckede jeweils zu einem 

Drittel unterstützt. Mit diesem Programm können auch 

private Grundstückseigentümer:innen bei der Sanie

rung und Modernisierung ihrer Gebäude – vornehmlich 

Baudenkmäler – unterstützt und gefördert werden. Seit 

2015 wurden bereits eine Vielzahl von Gebäuden in dem 

festgelegten Fördergebiet saniert – so auch der Nordflü

gel des Bleckeder Schlosses. Eine Reihe weiterer Objekte 

befinden sich aktuell in der Sanierungs beziehungs

weise Planungsphase.

BEST PRACTICE-BEISPIEL „BLECKEDER LÖWE“

Ein besonders erfolgreich umgesetztes Sanierungsob

jekt ist das ehemalige „Gasthaus und Hotel Reimers“ 

(Foto 1), später bekannt als das Hotel „Bleckeder Löwe“ 

(Foto 2). In Abstimmung mit den Eigentümern, dem 

Architekturbüro, der Denkmalschutzbehörde, der Stadt 

und dem Sanierungsträger wurde ein Sanierungskon

zept für das Gebäude erarbeitet. Als Hotel sollte es nicht 

weitergenutzt werden, da die Eigentümer eine Verpach

tung an Hotelbetreiber als zu unsicher befanden. Da das 

Gebäude aus brandschutztechnischer Sicht nicht für 

Wohnungen genutzt werden kann, war das oberste Ziel 

des Konzeptes, das denkmalgeschützte Gebäude nach 

der Sanierung einer neuen, dauerhaften Nutzungsmög

lichkeit zuzuführen. Das erarbeitete Konzept wurde 

erfolgreich realisiert: In dem Gebäude hat seit der Sanie

rung ein SteuerberatungsUnternehmen seinen Sitz in 

modernen Büroflächen (Foto 3).  ❚

Foto 1: Reimers Gasthaus 1909 Foto 2: Hotel zum Löwen
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Mitgliederversammlung des Niedersächsischen Städte und 
Gemeindebundes (NSGB) am 23. Juni 2022 in Walsrode

REDE VON PRÄSIDENT DR. MARCO TRIPS
Sehr geehrte Damen und Herren,

am 9. Oktober findet die Wahl des 19. Niedersächsischen 

Landtages statt. Die laufende Legislaturperiode neigt sich somit 

dem Ende entgegen. Zeit für eine Bilanz der rotschwarzen Koa

lition und Zeit für einen Ausblick auf die Wünsche der Städte 

und Gemeinden für die nächsten fünf Jahre.

I. BILANZ DER LETZTEN FÜNF JAHRE

Zunächst zur Bilanz. Der NSGB hatte zur letzten Landtagswahl 

Fragen an die damals im Landtag vertretenen Fraktionen 

gerichtet. Die wesentlichen Fragen möchte ich aufgreifen und 

schauen, was passiert ist.

1.   „Wird das Land bei angestrebter Beitragsfreiheit 
zukünftig zwei Drittel der Betriebskosten für 
Kindergärten übernehmen und sich für eine duale 
Ausbildung der Erzieher:innen einsetzen?“

Das Land hat die völlige Beitragsfreiheit für Kindergärten ein

geführt. Damit wurde eine riesige Geldsumme aus dem System 

genommen. Politisch sinnvoller wäre aus NSGBSicht eine Unter

stützung von finanzschwachen Bevölkerungsgruppen und eine 

Stärkung des Systems, etwa in der Ausbildung, gewesen.

Es gab schwierige Finanzverhandlungen über einen Aus

gleich für weggefallene Elternbeiträge. Nach einigem Zögern 

hatte der NSGB schließlich der jetzigen Regelung inklusive 

eines bereits ausgelaufenen ÜbergangsHärteFonds zuge

stimmt. Damit ist eine rechtsbefriedende Lösung etabliert 

worden, die Gemeinden mit vormals niedrigen Beiträgen 

besserstellt, solche mit früher hohen Beitragseinnahmen aber 

schlechterstellt.

Das Land hat keinen höheren Kostenanteil an den KitaKos

ten übernommen, von zwei Dritteln ist es weit entfernt. Nomi

nal liegt die Personalkostenbeteiligung bei 58 Prozent, real bei 

gut 40 Prozent, weil in der DVO eine zu niedrige Lohnbasis, 

eine Nichtberücksichtigung von Vertretungskräften und eine 

zu niedrige Tarifsteigerung angenommen werden.

Eine duale Ausbildung von Erzieher:innen mit Ausbildungs

vergütung lehnt das Land ab, weil es einen Qualitätsverlust 

befürchtet.

Mehr zu diesem Thema sogleich.

2.   „Wird das Land den Gemeinden eine angemessene 
jährliche Integrationspauschale für jeden anerkannten 
Asylbewerber zahlen?“

Das Land zahlt eine mit 11 500 Euro bisher angemessene 

Pauschale für zu uns kommende Flüchtende. Dort ist auch 

ein Anteil für allgemeine Integrationskosten enthalten. Für 

besondere Herausforderungen in der Integration gibt es einen 

gesonderten Integrationsfonds, der aus unserer Sicht aber auf 

zu wenig große Städte beschränkt ist.

Für die Weiterleitung der 190 Millionen Euro Bundesmittel 

ist eine Einigung erzielt worden, diese werden zu 68 Prozent 

an die Kommunen weitergeleitet.

3.   „Wird das Land auskömmliche Mittel für einen glas
faserbasierten Breitbandausbau als Wirtschaftlichkeits
lückenförderung auf Gemeindeebene vor allem in den 
ländlichen Räumen zur Verfügung stellen?“

Das Land hat ein Sondervermögen Digitalisierung mit einer 

Milliarde Euro auf den Weg gebracht. Hieraus wurden in vielen 

Bereichen Digitalisierungsmaßnahmen angestoßen und der 

Breitbandausbau gefördert. Doch längst nicht alle Mittel sind 

bereits gebunden, geschweige denn ausgezahlt. Fortschritte 

beim Ausbau sind zu verzeichnen, aber immer noch bestehen 

viel zu viele graue Flecken und schlecht versorgte Gebiete in 

den ländlichen Räumen. 2017 waren fünf Prozent der Haus

halte in Niedersachsen mit Glasfaser versorgt, Mitte 2021 

auch erst 16 Prozent. Ein deutliches StadtLandGefälle bleibt: 

In 2021 waren in der Stadt 92 Prozent und in den ländlichen 

Räumen nur 33 Prozent mit einer Breitbandverfügbarkeit von 

größer/gleich 1000 Mbit/s ausgestattet.

AUS DEM NSGB
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4.   „Wird das Land die bisherigen Bundesmittel für den 
kommunalen Straßenbau in Höhe von rund 125 
Millionen Euro auch nach 2019 weiterleiten sowie die 
Fördermittel für den ländlichen Wegebau wieder auf 
mindestens 50 Millionen Euro umschichten?“

Die 125 Millionen Euro Bundesmittel wurden seit 2021 durch 

das Land auf 150 Millionen Euro pro Jahr aufgestockt und 

weitergeleitet.

Fördermittel für den ländlichen Wegebau (außerhalb der 

Flurbereinigung) sind mittlerweile komplett entfallen.

5.   „Wird das Land ausreichend zusätzliche Plätze 
für Medizinstudenten ausweisen und sich für die 
Abschaffung des Numerus Clausus einsetzen?“

Das Land hat die von der EnqueteKommission vorgeschlage

nen 200 zusätzlichen Plätze in Höhe von 190 nahezu vollstän

dig geschaffen. Der Numerus Clausus gilt nach wie vor. Es wird 

zum Wintersemester 2023/2024 eine Landarztquote (60 Plätze 

insgesamt) in Kraft treten.

6.   „Wird das Land zur Verbundquote von 16,09 Prozent 
zurückkehren, die Gemeinden angemessen am 
Zugewinn der Ergebnisse der BundLänderFinanzreform 
beteiligen und für Ausfälle der Grundsteuer bürgen?“

Das Land hat die Verbundquote nicht wieder auf den alten 

Stand gebracht. Vielmehr behandelt das Land seine Kommu

nen im Bundesvergleich am schlechtesten: Niedersachsen 

hat den niedrigsten kommunalen Finanzausgleich pro Kopf 

im Bundesvergleich. Außerdem hat das Land den Kommu

nen noch 142 Millionen Euro im Jahr im SGB IIBereich weg

genommen, den andere Bundesländer weiterzahlen. Die 

Grundsteuer reform läuft im Zeitplan.

7.   „Wird das Land dafür sorgen, dass Schulräume 
nachmittags als Horträume genutzt werden können?“

Dies hat das Land getan.

8.   „Wird das Land die Wahlzeit der Bürgermeister:innen 
wieder auf acht Jahre anheben?“

Das hat das Land entgegen der dringenden Forderung der 

Kommunen, entgegen der Beschlusslage in der SGK und KPV 

und der Stimmung in weiten Teilen der Landespolitik bis zur 

Ministerebene nicht getan.

Zieht man einen Strich unter die Ergebnisse, so muss ich 

feststellen, dass einiges also in unserem Sinne behandelt 

wurde, einiges aber auch nicht.

Was gilt aus unserer Sicht weiter, was kommt dazu, was ist 

weniger aktuell oder hat sich erledigt?

II. VERÄNDERTE LAGE

Meine Damen und Herren, die Lage hat sich in diesen fünf 

Jahren wohl so stark verändert, wie wir es nicht erwartet hät

ten und wie es in den letzten Jahrzehnten nicht der Fall war.

1.  Klimawandel

Wir haben die MegaHerausforderung Klimawandel, deren 

Auswirkungen langsam sichtbarer werden.

Wir stellen fest, dass wir in Niedersachsen seit 2018 etli

che zu trockene Jahre hinter uns haben und über Wasserbe

wirtschaftung reden müssen. Im Harz hat ein nie gekanntes 

Baumsterben stattgefunden. Auf der anderen Seite nehmen 

Stark regenereignisse zu, bis hin zu Katastrophen wie im 

Ahrtal.

In Indien gibt es Hitzewellen mit bis zu 50 Grad. 2019 

warnte Entwicklungshilfeminister Gerd Müller: „Wir gehen im 

Augenblick von circa 20 Millionen Klimaflüchtlingen in Afrika 

aus.“ Laut des zweiten Teils des GroundswellBerichts der 

Weltbank aus dem Jahr 2022 könnte die Erderwärmung bis 

zum Jahr 2050 rund 216 Millionen Menschen zur Migration 

innerhalb ihrer Länder oder Regionen zwingen.

Wir reden über einen massiven Ausbau von Windenergie 

und Photo voltaik, um regenerative Energien im Sinne der 

DeKarbonisierung voranzubringen. Derzeit liegt der Anteil 

erneuer barer Energien am BruttoEndenergieverbrauch in 

Deutschland bei knapp 20 Prozent, das zeigt uns die Aus

baunotwendigkeiten, die ja gerade auf allen Ebenen im Wind

energieanLandGesetz, im Niedersächsischen Klimagesetz 

(Nds. KlimaG) und im LandesRaumordnungsprogramm 

(LROP) diskutiert werden. Wir geraten dabei in massive Inte

ressenkonflikte, beispielsweise zu Flächenverbrauchsmini

mierung, Nahrungsmittelerzeugung, StadtLandKonflikten 

oder zur sicheren Energieversorgung.

AUS DEM NSGB
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AUS DEM NSGB

2.  CoronaPandemie

Wir stecken immer noch in einer Pandemie, die unser Gesund

heitssystem gefordert hat und fordert. Wir hatten Lockdowns 

mit wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und psychischen Fol

gen. Wir haben eine gewisse Spaltung der Gesellschaft.

Die wirtschaftlichen Ausfälle der vor zwei Jahren begon

nenen CoronaPandemie summieren sich in Deutschland 

dem IfoInstitut zufolge auf bislang 330 Milliarden Euro. Dies 

entspricht einem volkswirtschaftlichen Verlust in Höhe von 

zusammen zehn Prozent der Wirtschaftsleistung des Jahres 

2019. Es gab 74,5 Prozent weniger Fluggäste in 2020. Es gab 

ein Umsatzplus von 27,8 Prozent im Onlinehandel in 2020 ver

bunden mit einer Beschleunigung des InnenstadtSterbens. 

Es gab einen Schub für Digitalisierung in Schule und Homeof

fice. Es gab 21 Prozent weniger ausländische Studienanfänger: 

innen im Studienjahr 2020.

Auch die Auswirkungen der Viruskrise auf die Psyche sind 

enorm: Die massiven Einschränkungen im Alltag fördern bei 

vielen Menschen das Entstehen von Depressionen, Angst und 

Zwangsstörungen sowie psychosomatischen Beschwerden. 

Unter der Krise leiden vor allem auch Kinder und Jugendliche. 

Einige Studien kommen zu dem Ergebnis, dass es ihnen seit 

der Pandemie deutlich schlechter geht. Neben dem übrigen 

medizinischen Personal sind auch die kommunalen Gesund

heitsämter dauerüberlastet.

3.   Medienwandel

Wir haben einen Medienwandel. Während in 1991 im Durch

schnitt jeden Tag rund 27 Millionen Tageszeitungen verkauft 

wurden, lag die Zahl im Jahr 2021 nur noch bei zwölf Millio

nen Exemplaren. Der Anteil der SmartphoneNutzer/Besitzer 

an der Bevölkerung in Deutschland betrug im Jahr 2021 rund 

89 Prozent, bei den zwölf bis 18Jährigen waren es 95 Prozent.

Wir haben online leichteren Zugang zu Informationen, Argu

menten und Hintergrundwissen; wenn Niklas Luhmann die 

Medien als Fenster zur Welt begreift, so ist dies heute so weit 

offen, dass es in virtuellen Realitäten zur Tür wird.

Das fördert die wirtschaftliche Wertschöpfung und den 

Handel, politische und gesellschaftliche Prozesse und Akti

vierungen und die persönliche Entwicklung, Integration und 

Alltags bewältigung, kann aber auch belastend sein, jedes 

Massaker, jeder Krieg, jeder Verkehrsunfall landet auf unserem 

Frühstückstisch und in unserem Bett.

Meldungen wirken zeitlich und menschlich unmittelbar 

auf die Empfänger:innen ein und verändern Stimmungen in 

der Gesellschaft. Wir sind 24/7 erreichbar und online. Insbe

sondere in den sozialen Medien geht es um Selbstdarstellung, 

um Schein statt Sein und um die Gier nach Abwechslung und 

Sensation. Werte verschieben sich und die Redaktionen als 

ordnende Instanzen geraten ins Hintertreffen. Reizüberflutung 

und Konzentrationsschwäche auf der einen Seite, Hinterherhe

cheln nach Schlagzeilen auf der anderen Seite sind die Folgen.

4.  UkraineKrieg

Wir haben einen Krieg in Europa. Putin versucht die Sowjet

union mit Gewalt wiederherzustellen und verursacht uner

messliches Leid und Zerstörung in der Ukraine.

In Deutschland sind in diesem Jahr bisher 850 000 Vertrie

bene aus der Ukraine angekommen, dazu 80 000 sonstige 

Flüchtlinge. Für Niedersachsen heißt das die Unterbringung 

von 80 500 Ukrainerinnen und Ukrainer. Diese Zahl liegt 

über der des Höchstjahres der sogenannten Flüchtlingskrise 

2016, damals waren es 720 000 Menschen, 1,5 Millionen im 

Gesamtzeitraum. Von den Vertriebenen aus der Ukraine 

gehen 14 000 in Niedersachsen zur Schule, 1100 in die Kita.

Die Unterbringung gelingt gut, auch wenn einzelne Land

kreise den unbedachten Rechtskreiswechsel auszunutzen 

versuchen, um sich aus der notwendigen Mitwirkung zu 

stehlen.

Die Inflationsrate betrug im Mai 2022 in Deutschland 

7,9 Prozent, meldet das Statistische Bundesamt. Damit liegen 

die Preissteigerungen sogar noch etwas über dem Niveau 

im April 2022, in dem bereits die höchste Inflation seit der 

Wiedervereinigung vor mehr als 30 Jahren gemessen wurde. 

Sie wird maßgeblich durch die Energiepreise getrieben. Die 

starke Inflation und die stark ansteigenden Energiepreise 

werden zur Belastungsprobe für unsere Gesellschaft und 

ganz Europa. Manch ein Experte äußert bereits die Sorge vor 

Dr. Marco Trips 
vergleicht die 
heutige Anhäufung 
eines Wirrwarrs 
an Vorschriften 
und Standards 
in der deutschen 
Bürokratie mit den 
Auswirkungen des 
biblischen Turmbaus 
zu Babel



6DNG 4/2022

einer Stagflation, wie wir sie in der 1970erJahren zu Zeiten 

der Ölkrise erlebt haben, also eine mehrjährige Phase wirt

schaftlichen Stillstands.

Ein Gasstopp aus Russland droht. Wir stehen vor leeren Gas

speichern, einer hilflosen Bundeswehr und bedauern unsere 

Blauäugigkeit. Grüne Politiker:innen rüsten auf, bauen Termi

nals für amerikanisches Flüssiggas und werden uns in kurzer 

Zeit vielleicht erklären, dass wir doch wieder Atomkraftwerke 

brauchen.

Hinzu kommt eine Störung der globalen Lieferketten durch 

Corona und UkraineKrieg, die zu einem deutlichen Bau stoff 

und Materialmangel führt. Die Hochbaupreise schießen gerade 

durch die Decke, allein 13 Prozent Steigerung im letzten Jahr.

Die Ukraine als großer Getreide und Ölsaatenproduzent 

wird von Russland ausgeraubt, blockiert oder durch Bomben 

in der Produktion gehindert. Dies hat Auswirkungen auf die 

Welternährungssituation.

Die Abhängigkeit von China ist noch weitaus größer. Sie 

klang bei der FFP2Maskenproduktion an und würde dramati

sche Auswirkungen haben, sollte China seine Karten ausspielen.

5.  Arbeitskräftemangel

Der demografische Wandel, eine Zeit lang hochbeachtet, 

dann fast vergessen, macht sich bemerkbar. Wir haben Fach

kräftemangel bei gleichzeitiger Abhängigkeit von globalen 

Fertigungsketten. Dabei zeigt sich der Fachkräftemangel nicht 

nur bei uns Kommunen als Arbeitgeber, sondern auch in der 

Privatwirtschaft. Der Wechsel von einem Arbeitgebermarkt 

hin zu einem Arbeitnehmermarkt ist in vollem Gange. Aktu

elle Umfragen zeigen, dass etwa 85 Prozent der Betriebe einen 

negativen Effekt infolge von Fachkräfteengpässen verspüren 

werden und es dadurch in der Folge auch zu Mehrbelastungen 

des bestehenden Personalkörpers kommen wird.

Die nächste Generation möchte sinnstiftende, gemein

wohlorientierte Arbeit verrichten, wünscht sich Flexibilität von 

Arbeitszeit und Arbeitsort für die Vereinbarkeit von Freizeit 

und Beruf.

Kommunen spüren den Mangel vor allem bei Erzieher:in

nen, Ingenieuren, EDVAdministratoren, aber auch im Verwal

tungspersonal. Betreuungszeiten in KiTas werden bereits jetzt 

eingeschränkt, Schwimmbäder nur in Teilzeit betrieben und 

die Arbeitslast aller steigt.

Diese Analyse liegt offenbar vor uns. Auch Sie, Herr Minis

terpräsident, haben letzte Woche beim EpiphaniasEmpfang 

in Loccum dieselben Punkte angeschnitten.

Ihr Fazit war, nicht zu verzagen und die Herausforderungen 

anzugehen.

AUS DEM NSGB

Uwe-Peter Lestin 
erhielt für sein 

langjähriges 
Engagement im Amt 

des 1. Vizepräsidenten 
des NSGB stehende 

Ovationen vom 
Publikum
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III. VERHARREN IN ALTEN STRUKTUREN

Die zentrale Frage ist:

Wie sollen wir diese Herausforderungen angehen?

Veranlassen uns diese äußeren Herausforderungen denn 

nun, unser Verhalten zu verändern? Bisher ist dies nicht festzu

stellen. Zwar wird mit einzelnen Gesetzen und Verordnungen 

auf Klimawandel, Pandemie und Krieg reagiert. Wir ergreifen 

Maßnahmen, ja, Aktivitäten. Doch die dahinterliegenden 

grundlegenden Verhaltensmuster und die in 75 Jahren Bun

desrepublik antrainierten staatlichen Verhaltensweisen blei

ben dieselben oder werden sogar noch verstärkt.

1.  Förderitis

Wir haben so viele Förderprogramme wie nie. Jede Förderstelle 

macht sich mit vielen hochbezahlten Köpfen Gedanken um 

möglichst viele Anforderungen, die mit den Fördermitteln erfüllt 

werden sollen. All diese Programme treffen auf überlastete 

Halbtagskräfte in den Gemeinden, die eigentlich ganz andere 

Aufgabengebiete haben. Jede Förderung wird dreimal geprüft 

und steht unter dem Damoklesschwert der Rückforderung.

2.  Bürokratie

Beispiel 1: Eine notwendige Bescheinigung bei einer Vergabe 

wird übersehen und nicht beigefügt. Sie liegt vor, darf aber 

nicht nachgereicht werden. Die dazugehörige Fördersumme 

wird um ein Viertel gekürzt.

Beispiel 2: Die NBank fordert eine Gemeinde auf, für 

einen Förderbescheid einer Kläranlage die Beschreibung der 

Gender betroffenheit des Faulturmes nachzuholen. Erst als die 

Gemeinde versichert, dass ungefähr die Hälfte ihrer Bevölke

rung weiblich sei, ist sie zufrieden.

Über eine zukünftig vielleicht besser zu pauschalierende 

Abrechnung der Personalkosten im KiTaG haben wir im Nach

gang zum letzten Jahr mit unserer Erklärung von Bodenwer

der gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass hier eine Aus

schüttung der Gelder nach genehmigten Betreuungsstunden 

ein besserer Weg wäre. Eine Probeberechnung sollten wir nach 

der Landtagswahl angehen.

3. Überbordende Standards

Mit jeder Gesetzesänderung bekommen wir höhere Standards. 

Bei der DVO KiTaG wurden uns höhere Personalanforderungen 

in Randzeiten untergejubelt, der Tarifabschluss mit den Erzie

her:innen bringt mehr Freistellungszeiten, ab 2026 ist eine 

dritte Kraft in KiTas in Aussicht gestellt. Zum Rechtsanspruch 

im Grundschulalter planen Bund und Länder ein Qualität und 

StandardGesetz.

4.  Wahlversprechen zulasten Dritter

Wir erleben immer wieder Wahlversprechen und neue Gesetze 

zulasten der Kommunen. Mit den Kommunen kann man es 

machen. Wir starten bisher noch keine Volksbegehren oder 

emotionale Kampagnen.

Die Beitragsfreiheit hatte ich bereits erwähnt.

Es werden kostenlose Tablets für Grundschüler:innen ver

sprochen. Wieder Geld aus dem System genommen, statt in 

AUS DEM NSGB

Bürgermeisterin 
Maren Wegener aus 
Lengede freut sich 
über ihre Wahl zur 
1. Vizepräsidentin des 
Niedersächsischen 
Städte- und 
Gemeindebundes – 
als erste Frau an der 
Spitze des kommuna-
len Spitzenverbandes 
repräsentiert 
sie auch einen 
Generationenwechsel
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Strukturen investiert. Wer wird diese Tablets administrieren 

und beschaffen?

Die Straßenausbaubeiträge werden ausgehöhlt, ohne 

Kompensation.

Dritte Kräfte werden angekündigt, die Kommunen finan

zieren mit.

5.  Missachten der Konnexität

Konnexität ist für das Land das, wonach es klingt: ein Fremd

wort. Es gibt eine lange Liste all der Vorhaben, wo kleine und 

mittlere Beträge hinten runterfallen und sich aufsummieren. 

Bei großen Vorhaben wird die Konstruktion so gewählt, dass 

ja keine Ausgleichspflicht anfällt. Ich sage nur Ganztagsschule 

auf Antrag und das neue GaFöG, wo im Bundesrat seitens der 

Länder ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass aber ja 

keine Konnexität für die Länder entstehen dürfe.

6.  Misstrauen und Kontrollitis

Am besten soll alles und jedes dokumentiert werden, damit die 

unzähligen Prüfinstanzen der Rechnungsämter und Höfe, die 

NBank und andere alles bis ins kleinste kontrollieren können. 

Bürgermeister:innen stehen bei vielen Entscheidungen mit 

einem Bein beim Staatsanwalt. Ich erinnere an den Untreue

vorwurf im Landgericht Hannover wegen ausgeschenktem 

Wasser in einer Hitzewelle. Verwendungsnachweis hier, detail

lierte Vorgaben dort.

Auf der anderen Seite spüren wir das Misstrauen des Landta

ges und der Ministerien beim Umgang mit der Amtszeit und 

der Aufwandsentschädigung der Bürgermeister:innen, die 

Engstirnigkeit der Finanzbehörden bei der Steuer und Sozial

versicherungspflicht von Aufwandsentschädigungen von 

Ratsmitgliedern.

Ein Gleichnis

Die Landes und Bundespolitik baut uns einen Turm aus vielen 

hochkomplexen Systemen, die wir Kommunen bereits jetzt 

nicht mehr verstehen. Eine alte Geschichte.

Lesung aus dem Buch Genesis.

Damals hatte die ganze Erde eine Sprache und die Men

schen ein und dieselben Worte. Auf einer Ebene im Land 

Schinar siedelten sie sich an und begannen, einen riesigen 

Turm zu bauen. Sie wollten ein Bauwerk bis in den Himmel 

hinein, ein perfektes Bauwerk, das ihre Vollkommenheit zeigte. 

Gott kam vom Himmel herunter, weil er fürchtete, dass die 

Menschen zu gottgleicher Macht aufsteigen würden, und er 

verwirrte ihre Sprache. Sie verstanden einander nicht mehr, 

konnten nicht weiter bauen; sie verstreuten sich in alle Lande, 

der Turm stürzte ein und wurde zur Ruine.

Genauso ist es heute.

Wir bauen uns ein hochkomplexes System, schichten Stein 

auf Stein, Standard auf Standard, Vorschrift auf Vorschrift. 

AUS DEM NSGB
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Unser Turm der Ansprüche und der Bürokratie wird jedes Jahr 

höher und höher.

Wir brauchen keinen Gott mehr, der unsere Sprache ver

wirrt, um den Turm zum Scheitern zu bringen. Wir beginnen, 

einander selbst nicht mehr zu verstehen, ganz von allein.

Wenn eine Bescheinigung in einem Vergabeverfahren, die 

objektiv vorliegt, nicht nachgereicht werden kann, sondern zu 

Rückforderungen führt, verstehen wir das nicht.

Wenn die Politik immer wieder Versprechen macht, dann 

aber das selbstgeschaffene System der Konnexität nicht ein

hält, dann verstehen wir das nicht.

Wenn die Qualitätsstandards im Bewusstsein um den Fach

kräftemangel immer höher und höher gesetzt werden, die 

Kommunen aber wegen fehlender Mitarbeiter:innen Ange

bote reduzieren müssen, dann verstehen wir das nicht.

Wir haben unsere eigene babylonische Bürokratieverwir

rung geschaffen.

Meine Damen und Herren, Sie erwarten jetzt von mir, dass 

ich gottgleich diesen Turm mit einem großen Gepolter einstür

zen lassen. Solche Effekte sind Sie von mir gewohnt, die erste 

Reihe zittert schon.

IV. NEUE ERFORDERNISSE

Jedoch bin ich der Meinung, dass wir unser System in Deutsch

land und Niedersachsen bei allen Mängeln nicht zum Einsturz 

bringen sollten. Eine weitere Verwirrung wäre fatal. Gerade 

jetzt ist es aber an der Zeit, keine neuen fein ziselierten Spitzen 

auf unseren Turm zu setzen, sondern die Basis, das Fundament 

zu erneuern. Sie kennen die Maslowsche Bedürfnispyramide. 

In krisenhaften Zeiten scheint es ratsamer, die Grundbedürf

nisse an der Basis nach Sicherheit und Funktionieren der Sys

teme zu befriedigen, als an der Spitze die Feinheiten und Nice

tohaves weiter auszubauen, die nur in wohlhabenden Zeiten 

möglich sind.

Wir brauchen:

1. Statt Förderitis eine verlässliche finanzielle Grundausstat

tung, ohne Kampf um Kleinstbeträge.

2. Statt Bürokratie, mit der kleingeistige und ängstliche Men

schen alle Eventualitäten abschätzen wollen, die Möglich

keit zu Pragmatismus vor Ort.

3. Statt immer überbordenderen Standards die Möglichkeit 

einer Flexibilität, um Probleme vor Ort zu lösen.

Ministerpräsident Stephan Weil

AUS DEM NSGB
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4. Statt Wahlversprechen zu unseren Lasten die Sicherheit, 

dass wir weder die Spardose des Landes noch seine Aufga

benablage sind.

5. Statt Missachten der Konnexität einen ehrlichen Umgang in 

der Finanzierung von neuen Aufgaben.

6. Statt Misstrauen und Kontrollitis Vertrauen in die kommu

nale Selbstverwaltung.

V.  ZENTRALE FORDERUNGEN FÜR DIE NÄCHSTE 

LEGISLATUR

Wenn das die Grundlagen unseres Handelns sind, was sind 

die zentralen inhaltlichen Punkte für den Wahlkampf 2022? 

Wir haben noch eine Diskussion mit den Fraktionen des Nie

dersächsischen Landtages auf der Tagesordnung, ich will also 

nicht alles zweimal ansprechen. Auf Ihren Plätzen finden Sie 

einen Forderungsgenerator, der Ihnen alles verspricht, was 

die Parteien zu bieten haben. Am besten gefällt mir die Kom

bination „Eine neue Landesregierung wird irgendwas schon 

hinkriegen.“ In diesem Sinne möchte ich abseits von überge

ordneten Zielen wie Bekämpfung des Klimawandels, Energie

wende, Digitalisierung und Krankenhausversorgung sechs 

konkrete Punkte unseres Verbandes, unserer Städte, Gemein

den und Samtgemeinden ansprechen.

1. Es muss sich etwas ändern im KiTaBereich. Das Land 

muss hier seine Kostenbeteiligung ehrlicher fassen. Ver

tretungskräfte müssen mit hinein, die Lohnbasis der DVO 

muss tarifgerecht gefasst werden und die Dynamisierung 

muss der realen Kostensteigerung entsprechen. Wir kön

nen nicht mehr. Das Land muss mindestens auf eine reale 

Kosten teilung von 50/50 kommen. Eine verlässliche Inves

titionsförderung muss gesetzlich verankert werden. Der 

Fachkräfte mangel muss ehrlich benannt und angegangen 

werden. Zweit und DrittKräfte werden anders qualifiziert 

sein müssen, auch die LeseOmi. Wir brauchen endlich, end

lich, endlich eine dreijährige duale bezahlte Ausbildung. 

Die Personalkostenabrechnung, die ein Jahr hinterherhinkt, 

muss pauschal erfolgen.

2. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztag im Grund

schulalter muss im Schulrecht erfolgen. Die Horte müssen 

schrittweise bis 2029 in die Schulen überführt werden. 

Das Land muss hier die Bundesmittel ergänzen, um dieses 

Vorhaben auszufinanzieren. Hier sind die Schriftsätze für 

Bückeburg schon vorbereitet. Die Schulsozialarbeit muss 

weitergehen. Insgesamt muss Schule neu gedacht werden. 

Die Digitalisierung hat dem alten Modell von Tafel, Haus 

Die Fraktionsvorsitzenden von SPD, CDU, FDP und Bündnis 90/Die Grünen diskutierten mit NSGB-Präsident Dr. Marco Trips über die Forderungen des 
Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes zur kommenden Landtagswahl. Es moderierte Martina Thorausch vom NDR.

AUS DEM NSGB
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und Hausmeister beim Schulträger und die Lehrer:innen 

beim Land einen neuen Bereich hinzugefügt, dessen Finan

zierung zu regeln ist.

3. Herr Ministerpräsident, Sie haben für die Punkte der letzt

jährigen Erklärung von Bodenwerder Ihre Sympathie 

bekundet. Sie sagten mir, eine Rechtsgrundlage für pau

schale Zuwendungen an die Kommunen statt umständ

licher Antragsverfahren in einer nächsten Legislatur 

einführen zu wollen. Auch einer pauschalierenden Abrech

nung der Personalkosten im KiTaBereich stehen Sie posi

tiv gegenüber, wir waren uns einig, dass wegen etwaiger 

Verwerfungen zunächst eine Probeberechnung gut sei. Ich 

verstehe, dass wir die lieber nach dem Wahlkampf machen, 

rege dies aber nochmals an. Ein einfacheres Haushaltsrecht 

für kleinere Kommunen gestaltet sich in dieser Rechtsma

terie schwierig, aber wir wollen am Ball bleiben. Recht ist 

menschen gemacht und soll den Menschen helfen, nicht sie 

knechten.

4. Die Entscheider:innen müssen gestärkt werden. Durch die 

Verkürzung der Amtszeit auf fünf Jahre hat das Bürgermeis

ter:innenamt erheblich an Attraktivität eingebüßt. Oft müs

sen in der Amtsausübung Anfeindungen und Bedrohun

gen hingenommen werden. Wer neben der Bewältigung 

pandemischer Lagen und sonstiger Krisen dazu berufen ist, 

die Kommune für die Zukunft aufzustellen, benötigt dafür 

einen langen Atem. Entsprechende Debatten müssen ange

stoßen, Prozesse begonnen und langfristig begleitet wer

den, um gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren 

zu guten Ergebnissen für die örtliche Gemeinschaft zu kom

men. Das Spitzenamt in den niedersächsischen Kommunen 

bedarf deshalb auch in zeitlicher Hinsicht einer Stärkung, 

die Verkürzung der Amtszeit auf fünf Jahre hat sich nicht 

Bereit für die kommunalen Interessent:innen: Auch in diesem Jahr stellten 
wieder viele Unternehmen mit kommunalem Bezug ihren Service und ihre 
Produkte am Rande der Mitgliederversammlung vor.

Die Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft informierte wieder 
über ihre Dienstleistungen im Bereich Feuerwehrbeschaffung.

AUS DEM NSGB

bewährt. In der neuen Legislaturperiode des Niedersächsi

schen Landtages muss mit dem Beginn der neuen Kommu

nalwahlperiode 2026 bis 2031 zu der achtjährigen Amtszeit 

der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungs

beamten zurückgekehrt werden.

5. Die den Ratsfrauen und Ratsherren nach den kommunal

verfassungsrechtlichen Vorgaben gezahlten Aufwandsent

schädigungen sollen verhindern, dass ihnen durch die Man

datsausübung Nachteile entstehen. Es erscheint deshalb 

nicht sachgerecht, diese steuer oder sozialversicherungs

rechtlich als Einkommen zu bewerten. Diese Aufwands

entschädigungen sind daher von der Steuer oder Sozial

versicherungspflicht freizustellen.

6. Neben der weiteren Stärkung der Medizinstudienplätze 

ist es entscheidend, das Modell des medizinischen Versor

gungszentrums in das Regelfinanzierungssystem einzubin

den. Der Ansatz ist richtig. Derzeit besteht jedoch nur eine 

modellhafte Förderung. Hier muss konzeptionell und finan

ziell nachgeschärft werden: Wenn regionale Gesundheits

zentren in der Versorgung eine Rolle spielen sollen, dann 

muss diese Rolle festgelegt werden. Die Finanzierung muss 

dann aus dem Regelsystem der Gesundheitsfinanzierung 

erfolgen.  ❚
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ZUKUNFTSPREIS: „NEUE DIMENSIONEN“ 
FÜR UNSERE GEMEINDEN

In diesem Jahr hat der Niedersächsische Städte und 

Gemeindebund (NSGB) das erste Mal den Thors

ten BullerdiekZukunftspreis „Neue Dimensionen“ 

ausgerufen. Der Preis beruht auf einem Vermächt

nis unseres verstorbenen langjährigen Beigeord

neten Thorsten Bullerdiek, der sich stets für die 

zukunftsweisende Weiterentwicklung von Städten 

und Gemeinden eingesetzt hat. Er hat diesen Preis 

ermöglicht, um Kommunen mit herausragenden 

Projekten aus verschiedenen Bereichen in den 

nächsten zehn Jahren auszuzeichnen.

Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 5000 

Euro zur Verwendung im prämierten Projekt und 

neben dem Preisgeld eine von Thorsten Bullerdiek 

gestiftete Skulptur „Neue Dimensionen öffnen“ der 

Künstlerin Luise KöttGärtner. Dieses Jahr wurde 

nach Projekten aus den Bereichen „Gesellschaft

licher Zusammenhalt“ und „Digitalisierung“ gesucht. 

Ein paar der Projekte möchten wir gerne vorstellen.

VERGABE 5.0

Die Gemeinde Twist hat das Projekt „Vergabe 5.0“ 

eingereicht. Die Gemeinde macht die öffentliche 

Beschaffung durch eine webbasierte Plattform greif

bar. Die Plattform soll es ermöglichen, rechtssichere 

Vergaben durchzuführen und somit wirtschaftliche, 

verhältnismäßige, neutrale, mittelstandsgerechte, 

freie und transparente Beschaffungen, ohne tiefer

reichendes Fachwissen, praktizieren zu können.

MITTAGSTISCHE

„Ein gemeinsames Mittagessen, statt alleine in den 

eigenen vier Wänden essen“, so lautet das Motto der 

Mittagstische. In der Gemeinde Geeste organisie

ren ehrenamtliche Helfer regelmäßig Mittagstische 

in den verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde. Sie 

decken den Tisch, servieren und räumen anschlie

ßend auf. Das Projekt richtet sich vor allem an Seni

orinnen und Senioren, sowie Alleinstehende, die 

Gesellschaft und Austausch suchen.

DIGITALISIERUNG UND DIGITALE IDENTITÄT 

VON DER KRIPPE BIS ZUM SCHULABSCHLUSS

Die Stadt Hemmingen hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, eine digitale Identität für jedes Kind beim 

Start in der Kita zu schaffen. Diese digitale Identität 

trägt das Kind bis zur Vollendung der Schulausbil

dung mit sich. Sie ermöglicht Kindern, Erzieherinnen 

und Erziehern sowie Lehrkräften geräteunabhängig 

auf ihre Anwendungen und Daten zuzugreifen. Die 

Verwaltung kann die Geräte aus der Ferne managen. 

Ziel ist es, die digitale Identität an eine Kommuni

kationsApp anzuschließen und so den Austausch 

zwischen Eltern sowie Erzieherinnen und Erziehern 

Bürgermeister:innen des Siegerprojektes AzweiO

AUS DEM NSGB
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www.ge-komm.de 
www.straßenaufbruch.de

WIR UNTERSTÜTZEN 
BEIM MANAGEN VON BEIM MANAGEN VON 
STRASSENAUFBRÜCHENSTRASSENAUFBRÜCHENSTRASSENAUFBRÜCHENSTRASSENAUFBRÜCHENSTRASSENAUFBRÜCHENSTRASSENAUFBRÜCHENSTRASSENAUFBRÜCHEN

Preisverleihung bei der NSGB-Mitgliederversammlung 
in Walsrode: Staatssekretär Matthias Wunderling-

Weilbier, Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und 
Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, 
Vorsitzender der Jury des Zukunftspreises und NSGB-

Präsident Dr. Marco Trips sowie Bürgermeisterin Sandra 
Röse, Gemeinde Oyten, und Bürgermeister Tim Willy 

Weber, Flecken Ottersberg als Vertreter:innen des 
Gewinnerprojekts (von links)

beziehungsweise Lehrkräften zu ermöglichen, zu 

vereinheitlichen und zu verbessern. Beispielsweise 

können Krankmeldungen mit der App einfach und 

schnell vorgenommen werden.

DORFGEMEINSCHAFT KIRCHWEYHE

Für mehr Lebensqualität im ländlichen Raum setzt 

sich die Dorfgemeinschaft des Ortes Kirchweyhe 

ein. Im Mittelpunkt stehen Naturprojekte wie bei

spielsweise die Renaturierung des Teiches oder 

das Anlegen eines Blühstreifens. Die Maßnahmen 

und begleitenden Aktionen fördern besonders den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt.

DIGITALISIERUNG DER VERWALTUNG

Im Rahmen der Erweiterung des Finanzwesens 

wurde die Verwaltung der Samtgemeinde Neuen

haus um verschiedene Module beziehungsweise 

Möglichkeiten erweitert. Dazu gehört ein vollinteg

rierter Rechnungsworkflow, inklusive eRechnungs

manager, OpenRathaus mit ePayment und Anbin

dung eines Steuerkontos und der Hundemanager.

AZWEIO

Das Siegerprojekt „AzweiO“ wurde vom Flecken 

Ottersberg eingereicht. In Zusammenarbeit mit der 

Stadt Achim und der Gemeinde Oyten wird eine 

App entwickelt, die alternative Mobilität fördert.

Mithilfe der App können Fahrradabstellanlagen 

aufgeschlossen werden. Außerdem gibt es Zusam

menarbeiten mit Firmen für FahrradLeasings, 

sodass Pendlerinnen und Pendler mit dem Fahrrad 

und dem ÖPNV zur Arbeit gelangen können. Zudem 

wird im Rahmen von AzweiO die Fahrradinfrastruk

tur ausgebaut und nach weiteren Angeboten wie 

Carsharing und Mitfahrgelegenheiten gesucht.  ❚

AUS DEM NSGB
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Wahlen und Ernennungen

TORSTEN DIMEK wurde zum Bürgermeister der Gemeinde 

Glandorf, Landkreis Osnabrück, gewählt. Er tritt sein Amt am 

4. Oktober 2022 an und löst DR. MAGDALENE HEUVELMANN ab, die 

das Amt acht Jahre bekleidete.

Torsten Dimek Dr. Magdalene 
Heuvelmann

Olaf Oetken Heiner Lauxtermann

OLAF OETKEN wurde zum Bürgermeister der Gemeinde Zetel, 

Landkreis Friesland, gewählt. Er tritt sein Amt am 14. September 

2022 an und folgt dem langjährigen Verwaltungsschef HEINER 

LAUXTERMANN, der bereits 1990 zum Gemeindedirektor gewählt 

wurde und seit 1996 das Amt des hauptamtlichen Bürger

meisters innehat.

Uwe-Peter Lestin
1. Vizepräsident 

Schwülper

Klaus Huchthausen 
Vizepräsident 

Holle

Petra Lausch
Vizepräsidentin 

Edewecht

Dr. Wolfgang Wiese 
Vizepräsident 
Cloppenburg

Frank Bertram 
Edemissen

Verabschiedung aus dem NSGB-Präsidium im Rahmen der Mitgliederversammlung  
am 23. Juni 2022 in Walsrode

Arpad Bogya
Isernhagen

Susanne Geils 
Ritterhude

Gerd Muhle
Damme

Brigitte Somfleth 
Seevetal

Karl-Gerhard Tamke 
Hodenhagen
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DR. STEPHAN MEYN ist 
Pressesprecher des Nieder-
sächsischen Städte- und 
Gemeindebundes (NSGB) und 
Referent unter anderem für das 
Thema Digitalisierung

DIE DIGITALISIERUNG IST MEHR ALS 
NUR EINE WORTHÜLSE – STÄDTE UND 
GEMEINDEN NICHT ALLEIN LASSEN
VON DR. STEPHAN MEYN

Wer kennt das nicht? Vorträge, Reden und Artikel 

strotzen mitunter vor bedeutungsschweren Schlag

wörtern, liebevoll Buzzwords genannt. Im Zusam

menhang mit dem Zukunftsthema Digitalisierung 

fallen dann gerne schwerfällige Begriffe oder Angli

zismen wie die Disruption oder Transformation, das 

„Internet of Things“, „Security by Design“, „Big Data“ 

oder „Cloud Computing“. Viele dieser Begriffe stehen 

für Veränderungsprozesse oder technische Verfah

ren. In puncto Verwaltungsdigitalisierung existie

ren daneben (berechtigte) Hoffnungen, wie eine 

zunehmende Entbürokratisierung, das papierlose 

Büro oder die Möglichkeit, auf „physische“ Behör

dengänge verzichten zu können.

Ganz gleich, was auf Seiten der Bundes, Lan

des und Kommunalverwaltung, aber auch mit 

Beratungsfirmen oder technischen Dienstleis

tern diskutiert wird, welche Verantwortlichkeiten, 

Zuständigkeiten und Finanzierungsvorbehalte 

bestehen: Am Ende erwarten die Bürger:innen ein 

schlankes Antragsverfahren und im besten Fall 

einen effizienten internen Verwaltungsprozess, der 

wenig Zeit und Steuermittel erfordert, sowie ein 

Umdenken von der bisherigen Bürokratie hin zu 

einer modernen Kundenorientierung.

Das Ziel ist klar, der Weg dorthin seit Jahrzehn

ten steinig. Wie in vielen Bereichen besteht kein 

Erkenntnismangel, woran es hapert. Allein auf den 

föderalen Staatsaufbau und die Besonderheiten der 

einzelnen Länder und Kommunen zu schimpfen, 

wäre zu einfach. Die Verwaltungsdigitalisierung ent

stammt historisch einer Vielfalt an Lösungsansätzen 

sowie EDVProgrammen der bunten Landschaft an 

Fachverfahrensherstellern und Anbietern. In einer 

perfekten Welt oder am berühmten „grünen Tisch“ 

würde man die Architektur der Verwaltungsdigi

talisierung heutzutage sicherlich anders und „aus 

einem Guss“ planen. Doch vielmehr gilt es heutzu

tage, ein komplexes und feingliedriges System zu 

optimieren, das auf mehreren Ebenen besteht.

OZG HEUTE UND MORGEN (2.0)

Mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 

(OZG) haben sich Bund und Länder aber schließlich 

auf ein Verfahren geeinigt, das insbesondere im 

„EinerfürAlle“Prinzip (EfA) mündet und die Bereit

stellung von zentralen Lösungen durch die einzel

nen Länder für alle anderen vorsieht. Die Grundidee 

ist sicher nicht verkehrt, dass nicht alle Länder digi

tale Verwaltungsverfahren redundant entwickeln 

und vorhalten, sondern Synergien nutzen und sich 

gegenseitig unterstützen. Hierzu hat der Bund den 

Ländern in der vergangenen Legislaturperiode des 

Bundestags finanzielle Mittel – allein drei Milliarden 

Die Verwaltungs-
digitalisierung ist mehr 

Marathon als Sprint
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Euro aus dem CoronaKonjunkturprogramm – für 

die Entwicklung von EfADiensten (und Beratung) 

bereitgestellt.

Bedauerlicherweise entsteht an vielen Stellen 

der Eindruck, dass maßgebliche Entscheidungen 

ohne den Hauptbetroffenen gefällt und dieser nicht 

in den laufenden Entwicklungsprozess miteinbezo

gen worden ist: Die ganz überwiegende Zahl der 

Verwaltungsdienstleistungen wird nämlich nicht 

in der bundeseigenen Verwaltung oder den Lan

desbehörden selbst erbracht, sondern vor Ort in 

den Rat und Kreishäusern. Die Weichenstellungen 

haben Bund und Länder aber weitgehend allein 

vorgenommen, ohne dass die Kommunen ein Mit

spracherecht bei der Abnahme oder den Kosten von 

Leistungen gehabt hätten.

So kommt es, dass die Folgen der OZGUmset

zung für die Kommunen in den einzelnen Ländern 

höchst unterschiedlich sind. Dies betrifft einerseits 

die Finanzierung. Während Niedersachsen die lau

fenden Betriebskosten der nachgenutzten Dienste 

nur für die eigenen Leistungen und einen begrenz

ten Zeitraum übernehmen will, sind andere Bundes

länder kommunalfreundlicher und kündigen eine 

für 2024 (NRW, Hessen) oder dauerhafte (Thürin

gen und Bayern) Finanzierung für die meisten oder 

alle EfADienste an. Andererseits ist die detailhafte 

Abwicklung noch unklar. Wie erfolgt die Abnahme 

der EfALeistungen? Welche Mindestabnahme

mengen bestehen? Welche Kosten kommen auf die 

Kommunen zu?

Die kommenden Wochen und Monate dürften 

daher entscheidend werden, wie die OZGUmset

zung für die Kommunen gestaltet wird. Vor dem 

Hintergrund der anstehenden Landtagswahl im 

Oktober 2022 könnten sich neue Entwicklungen, 

Versprechungen und Zuschnitte ergeben. Wichtig 

ist – auch angesichts der wohl geringer ausfallen

den Bundesmittel zur Unterstützung der Länder bei 

der Digitalisierung sowie der anstehenden Verlän

gerung im OZG 2.0 –, dass die Kommunen bei den 

anstehenden Schritten nicht allein gelassen werden. 

Schlüssel zum Erfolg sind eine möglichst transpa

rente und vorausschauende Ankündigungspolitik, 

schlanke Umsetzungsmöglichkeiten sowie weiter

gehende Anschubfinanzierungen über das Jahr 

2023 hinaus.

CYBERSICHERHEIT ALS SENSIBLES THEMA 

BEGREIFEN

Die zunehmende Verwaltungsdigitalisierung führt 

aber auch zu neuen Risiken und Einfallstoren. Vor

fälle aus der jüngeren Vergangenheit wie in Neu

stadt am Rübenberge (Trojaner), AnhaltBitterfeld 

(Ransomware) und Amelinghausen (EMailServer) 

verdeutlichen, dass es prinzipiell jeden treffen kann. 

Nicht immer stehen nur finanzielle Interessen hin

ter den Angriffen; spätestens seit dem Krieg in der 

Ukraine wissen wir, dass Angriffe auch gezielt die 

staatliche und gesellschaftliche Ordnung außer 

Kraft setzen oder sensible Daten erbeuten sollen. 

Umso wichtiger ist es, dass allgemein ein Bewusst

sein für die Verwundbarkeit und eine bestmögliche 

Vorbereitung entsteht. Wer potenzielle Sicherheits

lücken schließt, könnte üblichen Angriffsszenarien 

standhalten oder für Kriminelle uninteressant wer

den. Wer nichts unternimmt, handelt fahrlässig. Für 

viele stellt sich nicht mehr die Frage des „ob“, son

dern des „wann“.

Daher sind die neuesten Entwicklungen in 

Sachen Cybersicherheit in Niedersachsen erfreulich. 

In Kürze werden zahlreiche Kommunen in Nieder

sachsen von einem CybersicherheitsCheck profi

tieren können, der Sicherheitslücken und Lösungs

ansätze identifizieren wird. Finanziell gefördert 

durch das Land haben Städte und Gemeinden die 

Möglichkeit, ihre eigenen Schwachstellen vertrau

lich aufdecken zu lassen, ohne den direkten Druck 

der Öffentlichkeit oder des Landes Niedersachsen 

fürchten zu müssen. Hiervon sollten auch kleine und 

mittlere Kommunen rege Gebrauch machen.  ❚

Die Digitalisierung und die IT-Sicherheit 
strotzen nur so vor Schlag- und Fachwörtern, 
zumeist aus dem Angelsächsischen
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ALEXANDER HANDSCHUH 
ist Referent für politische 
Grundsatzfragen und Grundsatz-
fragen der Digitalisierung sowie 
Sprecher des Deutschen Städte- 
und Gemeindebundes

DAUERBAUSTELLE DIGITALISIERUNG
Weiterhin viele Fragezeichen bei der OZGUmsetzung

VON ALEXANDER HANDSCHUH
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Die Zeit läuft. Nur noch wenige Monate ver-
bleiben für die Umsetzung der Ziele des 
Onlinezugangsgesetzes. Insgesamt sollten ursprüng-
lich rund 570 Verwaltungsleistungen von Bund, 
Ländern und Kommunen bis zum 31. Dezember 
2022 online zur Verfügung stehen. Knapp sechs 
Monate vor Ende der gesetzten Frist muss fest-
gestellt werden, dass die Ziele des OZG nicht einmal 
im Ansatz zu erreichen sein werden.

Diese Entwicklung deutete sich bereits vor knapp 

zwei Jahren an. Der Bund versuchte daher im Som

mer 2020 im Rahmen des Konjunkturpaketes, durch 

zusätzliche Finanzmittel mehr Geschwindigkeit in 

die Umsetzung zu bringen. Insgesamt sollten Län

der und Kommunen mit drei Milliarden Euro unter

stützt werden, wenn sie sogenannte Einer für Alle 

(EfA)Leistungen umsetzen, die flächendeckend 

(nach)genutzt werden können. Mittlerweile ist mehr 

als die Hälfte dieser Mittel ausgegeben, ohne dass 

bei den Kommunen eine finanzielle Unterstützung 

angekommen ist.

Mit Blick auf die insgesamt umzusetzenden 

rund 570 Verwaltungsleistungen hat der Bundes

rechnungshof in einem Bericht im April 2022 kriti

siert, dass bislang nur knapp vier Prozent nach den 

Krite rien des OZG flächendeckend digital verfügbar 

sind, knapp 20 Prozent der Leistungen zumindest 

teilweise. Viele der ursprünglich umzusetzenden 

Leistungen werden nun mit Blick auf die ablaufende 

Frist „depriorisiert“ oder in lediglich rudimentären 

Versionen konzipiert. Für die Kommunen und die 

Bürger:innen ist das mehr als bedauerlich, denn 

durch dieses Vorgehen wird das Ziel verfehlt, den 

Service für Bürger:innen sowie Unternehmen durch 

effizientes digitales Verwaltungshandeln zu verbes

sern. Und diese Situation birgt sogar die Gefahr, 

durch Doppelstrukturen zu einer (zumindest vorü

bergehenden) Mehrbelastung für die Verwaltungen 

zu führen.

NACHNUTZUNG UND FINANZIERUNG

Hinzu kommt, dass bislang für die wenigen bereits 

zur Nachnutzung verfügbaren Verwaltungsleis

tungen vollkommen unklar ist, zu welchen Kon

ditionen diese in Städten und Gemeinden ab dem 

kommenden Jahr eingesetzt werden könnten. Im 

ITPlanungsrat konnten sich Bund und Länder bis 

heute nicht auf ein tragfähiges Finanzierungsmo

dell verständigen, das Transparenz mit Blick auf die 

Nutzungskosten schaffen würde. Dennoch laufen 

Bestrebungen, möglichst viele Kommunen bereits 

jetzt für die Nutzung der entwickelten Angebote 

zu gewinnen und entsprechende Vereinbarungen 

abzuschließen.

Dies kann nicht funktionieren, denn die Städte 

und Gemeinden würden gewissermaßen einen 

„BlankoScheck“ unterzeichnen. Vor dem Abschluss 

möglicher Nutzungsvereinbarungen muss daher 

ein klares, nachvollziehbares Kostenmodell auf dem 

Tisch liegen, das die Kommunen finanziell nicht 

übermäßig belastet. Bund und Länder sind gefor

dert, die Umsetzung des OZG und die Verwaltungs

digitalisierung ab dem Jahr 2023 zu finanzieren und 

entsprechende Finanzmittel bereitzustellen.

JETZT KOMMT DER „OZG-BOOSTER“

Durch einen sogenannten OZGBooster sollen nun 

nach den Plänen des ITPlanungsrates in einem 

Kraftakt bis zum Jahresende die am stärksten 

nachgefragten Verwaltungsleistungen prioritär 
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umgesetzt werden, um wenigstens einen Teil

erfolg vorweisen zu können. Dieses Vorgehen einer 

Konzentration auf die stark nachgefragten Ver

waltungsleistungen ist grundsätzlich richtig. Auf

grund der knappen Zeit besteht jedoch die Gefahr, 

dass die nun geplante beschleunigte Umsetzung 

zu deutlichen Einbußen bei Qualität und Umfang 

der Leistungen führt. So sollen mit Verweis auf die 

knappe verbleibende Zeit beispielsweise im Bereich 

„Wahlen“ nur die Wahlhelferanmeldung und Wahl

helferbenachrichtigung, nicht aber die eigentlich 

wichtigen Bereiche Wahlbenachrichtigung und 

Wahlschein umgesetzt werden. Die Einhaltung der 

gesetzlichen Frist droht zu deutlichen Qualitätsein

bußen zu führen.

UND DIE KOMMUNEN?

Die Kommunen sind die föderale Ebene mit dem 

größten Anteil der zu digitalisierenden Verwaltungs

leistungen und haben den Löwenanteil der Umset

zung des OZG zu stemmen. Dieser herausgehobe

nen Rolle wurde während der gesamten bisherigen 

Umsetzung des OZG nur unzureichend Rechnung 

getragen. Die Einbindung der Kommunen erfolgte 

vielfach nur halbherzig und meist zu spät. Selbst für 

die sogenannten Basiskomponenten wurden erst 

sehr spät klare Festlegungen getroffen und entspre

chende Angebote zur Verfügung gestellt.

Besonders bedauerlich ist, dass die auch im 

ITPlanungsrat immer wieder vorgebrachten Hin

weise aus der Praxis von den umsetzenden Akteu

rinnen und Akteuren in Bund und Ländern nicht 

oder nur sehr spät berücksichtigt wurden. Dies gilt 

sowohl für die fehlenden Finanzmittel und die Prio

ritätensetzung bei der Umsetzung des OZG als auch 

für die mangelhafte Information und Kommunika

tion durch die FITKO, das BMI und den ITPlanungs

rat. All dies hat zu Unklarheiten und Unsicherheiten 

vor Ort geführt, die nun in den letzten Monaten der 

Umsetzungsfrist deutlich werden.

Der Ansatz, Verwaltungsdigitalisierung arbeits

teilig nach dem „Einer für Alle“Prinzip umzusetzen, 

ist grundsätzlich richtig. So können Ressourcen 

geschont und Synergieeffekte genutzt werden. Es 

war jedoch von Beginn an klar, dass sich bei der Ent

wicklung dieser digitalen Verwaltungsleistungen 

erheblicher Anpassungsaufwand auf Ebene der Län

der und der Kommunen, sowohl mit Blick auf techni

sche als auch auf gesetzliche Änderungen, ergeben 

würde. Dies wurde und wird bei der Umsetzung des 

EfAPrinzips nicht ausreichend berücksichtigt.

OZG 2.0

Derzeit wird die Fortschreibung des OZG zu einem 

„OZG 2.0“ diskutiert. Im Februar veröffentlichten ins

gesamt neun Bundesländer Forderungen zu einer 

Weiterentwicklung des Gesetzes, das Bundesminis

terium des Innern für Bau und Heimat (BMI) arbeitet 

offenbar an einem ersten Gesetzentwurf. Die Eck

punkte dieser Überlegungen greifen nun zentrale 

Forderungen der Kommunen und der kommunalen 

Spitzenverbände auf. Wichtige Vorhaben sind unter 

anderem durchgehend digitale, medien bruchfreie 

Prozesse, mehr Transparenz über den aktuellen 

Umsetzungsstand, eine Priorisierung von Leistun

gen, die wirklich Nutzen bringen, und eine stärkere 

Einbeziehung der kommunalen Ebene in Konzep

tion und Umsetzung.

Grundsätzlich sind alle diese Punkte zu begrüßen 

und weisen in die richtige Richtung. Allerdings ist bei 

der Frage der Finanzierung ab dem Jahr 2023 in den 

Forderungen der Länder davon die Rede, dass Kom

munen lediglich mit „Sachleistungen“ unterstützt 

werden sollen. Hier wird es darauf ankommen, auch 

die in den Verwaltungen tatsächlich entstehenden 

Aufwände zu berücksichtigen.  ❚

FO
TO

: IN
GO

 BA
RT

US
SE

K -
 ST

OC
K.

AD
OB

E.C
OM



21 DNG 4/2022  

DIGITALISIERUNG

THEMENSCHWERPUNKT

DIGITALISIERUNG UND CYBER SICHERHEIT 
GEMEINSAM IN DEN BLICK NEHMEN
Herausforderungen für Kommunen bei der Digitalisierung und 
die Zukunft des Onlinezugangsgesetzes
VON DR. HORST BAIER

DR. HORST BAIER ist  
IT-Bevollmächtigter der Landes-
regierung (CIO) in der Stabsstelle 
des Niedersächsischen  
Ministeriums für Inneres  
und Sport

Die fortschreitende Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung wird die Leistungserbringung und 

Arbeitswelt in den Kommunen stark verändern. 
Dadurch steigen gleichzeitig die Anforderungen an 

die Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit und an die 
Resilienz in Krisensituationen. Viele Kommunen 

stellt dies vor nur schwer lösbare Aufgaben. Starke 
Partner, Verbünde, einheitliche Standards und eine 
gute IT-Strategie bieten sich als Lösungsbeitrag an.

Das Onlinezugangsgesetz (OZG) aus dem Jahr 

2017 hat sich als Beschleuniger für die Digitalisie

rung erwiesen. Die CoronaPandemie mit zeitweise 

geschlossenen Rathäusern hat dann den Druck wei

ter erhöht, möglichst viele Dienstleistungen auch 

online anzubieten. Gleichzeitig wurde der Bedarf 

nach einer weiteren Digitalisierung der internen 

Prozesse in Verwaltungen deutlich, beispielsweise 

für die eAkte als Voraussetzung für eine Arbeit im 

Homeoffice. Hinzu kommen wachsende Ansprü

che von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unterneh

men zur vollständigen digitalen Abwicklung von 

Verwaltungsangelegenheiten.

STRUKTUREN DER ÖFFENTLICHEN 

VERWALTUNG AUF DIGITALISIERUNG 

SCHLECHT VORBEREITET

Diese Gemengelage trifft auf eine öffentliche Ver

waltung, die in ihren Strukturen aus vielen Gründen 

nicht optimal bei der Digitalisierung aufgestellt ist. 

Internationale Studien zeigen deutlich die Erfolgs

faktoren für die Spitzenländer bei der Digitalisie

rung: zentrale Finanzierung, einheitliche Software 

und Schnittstellen, zentrales Projektmanagement 

und eine hohe digitale Affinität der Bevölkerung 

und der Verwaltung.

Die Probleme bei der Umsetzung des Online

zugangsgesetzes spiegeln die Strukturprobleme 

wider. 16 Bundesländer entwickeln in Arbeitsteilung 

Onlinedienste auf der Basis bestehender Gesetze 

und Prozesse, die in über 11 000 Kommunen lauf

fähig sein müssen. Eine enge Einbindung von Fach

verfahrensherstellern und Kommunen erfolgte nicht 

in ausreichendem Maße. Jedes Bundesland ent

wickelt eigene Digitalisierungsstrategien und stellt 

Basisdienste wie beispielsweise ein Servicekonto, 

einen Behördenfinder oder eigene Onlinedienste 

zur Verfügung. Erst in den letzten zwei Jahren sind 

verstärkt Anstrengungen unternommen worden, 

um einheitliche Strukturen zu schaffen. Als Beispiele 

können hier das „Einer für Alle“Prinzip, FITConnect 

als universelle Schnittstelle oder das einheitliche 

Unternehmenskonto genannt werden. Dabei hat 

sich das Konjunkturpaket als hilfreich erwiesen, da 

es den Einstieg in eine zentrale Finanzierung ermög

licht hat. Durch die starre Haushaltssystematik des 

Bundes mit dem drohenden Verfall nicht veraus

gabter Mittel und dem Ausschluss der Finanzierung 

einer Anbindung von Fachverfahren und der Unter

stützung von Kommunen sind gleichzeitig aber wie

der unnötige Restriktionen eingebaut worden.

Die Komplexität des Gesamtvorhabens Digitali

sierung ist sehr hoch und muss intensiv kommuni

ziert werden. Das Land Niedersachsen bemüht sich 

seit Ende letzten Jahres durch eine Informations

plattform, diverse Veranstaltungen und Gespräche 

in den Kommunen intensiv darum, den eigenen 

Wissensstand weiterzugeben.

OZG GEHT IN DIE NACHSPIELZEIT

Als positive Erkenntnis können die Lernfähigkeit der 

deutschen Verwaltung und die konsequente Abar

beitung der offenen Fragen gewertet werden. Die 

Erfahrungen aus der bisherigen Umsetzung des OZG 

führten zu intensiven Diskussionen über die wei

tere Entwicklung. Der Bund und alle Bundes länder 

sind sich einig, dass eine Umsetzung des OZG wie 

im Gesetz vorgesehen bis Ende 2022 nur teilweise 

zu schaffen ist. Die wichtigsten Onlinedienste wer

den in den nächsten Monaten zwar bereitstehen. 

Dies bedeutet aber nicht gleichzeitig eine flächen

deckende Verfügbarkeit in den Kommunen.
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Das OZG muss weiterentwickelt werden. Dazu gibt 

es erste Ideen von Bund und Ländern für den anste

henden Gesetzgebungsprozess. Die wichtigsten 

Faktoren sind die klare Regelung der Finanzie

rung der Weiterentwicklung und der Betriebskos

ten, die durchgängige Digitalisierung bis in die 

Fachverfahren und die Beseitigung gesetzlicher 

Digitalisierungshemmnisse.

Der Bund hat sich dazu bekannt, aus dem 

Konjunkturpaket auch in 2023 die Finanzierung 

der Betriebskosten in der Einführungsphase von 

EfADiensten zu unterstützen. Für die Kommu

nen soll es ein möglichst einheitliches Preismodell 

geben, mit dem die Kosten für Onlinedienste ein

fach und transparent offengelegt werden. Das Land 

Niedersachsen hat die GovConnect beauftragt, eine 

Regelung für die niedersächsischen Kommunen für 

den Bezug von Onlinediensten zu schaffen.

Durch eine gemeinschaftliche Anstrengung von 

Land, Kommunen und ITDienstleistern kann die 

Umsetzung des OZG gelingen. Der Schlüssel des 

Erfolgs liegt in der Wahl starker Partner oder der 

Schaffung von kommunalen Verbünden. Ohne eine 

angemessene organisatorische Verankerung und 

die Bereitstellung von Ressourcen wird es aber nicht 

funktionieren. Eine leistungsfähige IT stellt keine 

freiwillige Leistung dar, sondern ist Grundvorausset

zung für die Handlungsfähigkeit von Kommunen.

HANDLUNGSFÄHIGKEIT DURCH 

CYBERSICHERHEIT SICHERSTELLEN

Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit gehört 

auch die Cybersicherheit als untrennbar mit der 

Digitalisierung verbundene zweite Seite der 

Medaille. Die steigende Abhängigkeit von der IT 

und die vermehrten Zugänge in die Verwaltung aus 

dem Netz bilden in Verbindung mit stark gewach

senen Aktivitäten von Cyberkriminellen ein massi

ves Sicherheitsrisiko. Die Liste der Kommunen, bei 

denen erfolgreiche Hackerangriffe zu verzeichnen 

sind, wächst auch in Niedersachsen an. Der interne 

Aufwand zur Abwehr von Schadsoftware wird 

immer aufwändiger und komplexer und ist oft mit 

dem vorhandenen Fachwissen nicht zu bewältigen. 

Die Aufgabe des eigenen Betriebs von Servern oder 

Rechenzentren und die Verlagerung in eine hoch

sichere Umgebung eines Dienstleisters kann auch 

wirtschaftlich interessant sein.

UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE DURCH DAS 

LAND

Durch einen Anschluss an das landeseigene 

NCERT können Kommunen regelmäßige Informa

tionen zu aktuellen Schadprogrammen erhalten. 

Verschiedene Beratungs und Fortbildungsange

bote stehen ebenfalls zur Verfügung. Über einen 

CyberSecurityCheck können Schwachstellen und 

Optimierungspotenziale in der eigenen Sicherheits

architektur aufgezeigt werden. Im Notfall steht das 

Landeskriminalamt mit seinen Spezialistinnen und 

Spezialisten zur Verfügung.  ❚
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GELEBTE VERWALTUNGS
DIGITALISIERUNG IST MEHR ALS 
OZGBOOSTER
VON SEBASTIAN PLOG

SEBASTIAN PLOG ist 
Leiter Verwaltungsdigitalisie-
rung und Produktmanager bei 
der GovConnect GmbH

Individuell zusam-
menstellbarer 
E-Government-
Baukasten pmOnline

In den vergangenen Jahren haben Verwaltungen 

viel Zeit und Mühen investiert, um den gesetz

lichen Anforderungen in Bezug auf die Umsetzung 

des Onlinezugangsgesetz (OZG) nachzukommen 

und ihre angebotenen Services digitaler und damit 

bürgerfreundlicher zu gestalten. Neben einigen 

Erfolgserlebnissen, wie zum Beispiel der gelun

genen Umsetzung von Urkundenanforderungen, 

existieren für viele Verwaltungen aber nach wie vor 

zahlreiche Herausforderungen.

Schon jetzt ist ersichtlich, dass das Thema OZG 

die Kommunen auch nach Ende der Umsetzungs

frist weiterhin stark beschäftigen wird. Neben feh

lenden Fachkräften müssen oft langjährig gelebte 

Strukturen durchbrochen und neue Umsetzungs

wege etabliert werden. Zeitgleich sollen analoge 

Verwaltungsdaten möglichst nahtlos in die neuen 

digitalen Systeme überführt und vorhandene digi

tale Lösungen mit bestehenden Anwendungen ver

knüpft werden. Es wundert dabei kaum, dass viele 

Verwaltungen nur schwer mit ihren Digitalisierungs

prozessen vorankommen.

Welche Durchschlagskraft eine umfassende 

Verwaltungsdigitalisierung hat, zeigt die Vitako 

Impact Studie 2022 deutlich: Über fünf Milliarden 

Euro lassen sich für Bürger:innen sowie für Unter

nehmen und Verwaltungen selbst einsparen, wenn 

Verwaltungsservices digitalisiert sind. Neben dem 

monetären Nutzen einer digitalisierten Verwaltung 

ergibt sich außerdem ein nicht zu unterschätzen

der gesellschaftlicher Mehrwert. Verwaltungsdigi

talisierung dient laut der Vitako Impact Studie als 

Motor für Demokratie, da aufgrund der verbesser

ten Zugangsmöglichkeiten die politische Teilhabe 

erleichtert wird. Ein Grund mehr also, Verwaltungs

digitalisierung gezielt in Angriff zu nehmen und 

dabei so strategisch wie möglich vorzugehen.

GANZHEITLICHE STRATEGIE STATT 

UNÜBERSICHTLICHE EINZELLÖSUNGEN

Um die Vorteile einer umfassend digitalisierten Ver

waltung nutzen und die gesetzlichen Anforderun

gen an die Kommune umsetzen zu können, müssen 

zentrale Voraussetzungen geschaffen werden. Dafür 

ist es essenziell, den Prozess der Verwaltungsdigitali

sierung ganzheitlich zu betrachten. Dies kann jedoch 

nur gelingen, wenn Verwaltungen einen Überblick 

über ihren aktuellen Digitalisierungsstand haben. 

Fehlt dieser Überblick, können Probleme nicht erfasst 

und passende Maßnahmen nicht ergriffen werden.

Verwaltungen müssen sich über viele Punkte 

klar werden, beispielsweise welche Prozesse noch 

digitalisiert werden müssen und an welchen Stellen 

bereits digitale Lösungen existieren.

Nach der Orientierungsphase können die verwal

tungsinternen Prozesse im Detail analysiert werden. 

Am besten geschieht dies bereits ab dem Punkt der 

Antragsstellung durch die Bürger:innen. Anschlie

ßend sind alle Bearbeitungsschritte der einzelnen 

Abteilungen zu erfassen, bis hin zur abschließenden 

Erteilung eines Bescheides. Digitalisierungsbeauf

tragte in Verwaltungen können sich verschiedene 

Fragen zur besseren Situationsbeurteilung stellen:

• Welche Fachverfahren kommen zum Einsatz?

• Welche Personen sind in den einzelnen Arbeits

schritten involviert?

• Welche Abteilungen werden genommen und 

welche Arbeitsschritte werden an den jeweiligen 

Stellen durchgeführt?

• Wo gibt es Medienbrüche?

• Wo sind Prozesse nicht effizient genug?

Ist alles erfasst, können notwendige Handlungs

schritte vorgenommen werden.
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ZENTRALE ANSPRECHPARTNER:INNEN 

UNTERSTÜTZEN BEI DER 

VERWALTUNGSDIGITALISIERUNG

Für viele Kommunalverwaltungen ist eine umfas

sende Digitalisierung ihres Leistungsangebotes und 

ihrer internen Prozesse trotz Überblick über den 

aktuellen Sachstand allein schwer zu stemmen. In 

einigen Bundesländern wurde deshalb die Funktion 

des Kommunalvertreters geschaffen, der als konkre

ter Ansprechpartner für alle Angelegenheiten rund 

um die OZGUmsetzung dient und eine zentrale 

Plattform in der Entwicklergemeinschaft darstellt. In 

Niedersachsen unterstützt die GovConnect als Kom

munalvertreter die Kommunen bei ihren OZGAn

liegen. Dabei ist die GovConnect im ständigen 

Austausch mit anderen Bundesländern, etwa für die 

Bereitstellung von EfADienstleistungen, und mit 

den kommunalen ITDienstleistern für die Umset

zung vor Ort.

Die fachliche Expertise sowie der enge Kontakt 

zu den verschiedenen Stakeholdern ermöglicht es, 

auf die Bedürfnisse und Fragen der Verwaltungen 

einzugehen und sie kompetent bei ihren Anliegen 

zu begleiten. Ziel der GovConnect ist es, eine ganz

heitliche Verwaltungsdigitalisierung zu fördern, 

statt sich darauf zu fokussieren, einzelne OZGLeis

tungen zu boostern, die anschließend möglicher

weise nicht oder nur durch viel Aufwand miteinan

der kompatibel sind.

NÄCHSTE SCHRITTE

Trotz tatkräftiger Unterstützung durch die Kom

munalvertreter gibt es für viele Verwaltungen noch 

einiges zu tun. Die nächsten Schritte hat die Gov

Connect daher fest im Blick: Um es öffentlichen Ein

richtungen zu erleichtern, potenzielle Lücken bei 

der OZGUmsetzung aufzudecken, arbeitet sie an 

einem Digitalisierungsmonitor, der die Stärken und 

Schwächen des eigenen Digitalisierungsfortschritts 

aufzeigt.

Für die Ergänzung von fehlenden Leistungen bie

ten sich in einigen Fällen Baukastenlösungen an, die 

sich individuell nach den Anforderungen der jewei

ligen Verwaltung zusammenstellen lassen. Hierfür 

stellt GovConnect beispielsweise den EGovern

ment Baukasten pmOnline zur Verfügung.

So können Verwaltungsleistungen als Online

Dienst über das Modul GovForms schnell generiert 

und über die Verwaltungsportale zur Verfügung 

gestellt werden. Der GovManager dient als Binde

glied zwischen den OnlineDiensten und der Infra

struktur der öffentlichen Verwaltung, wie zum Bei

spiel DVDV und FITConnect.

Die GovConnect ist jedoch auch Ansprechpart

ner für Anliegen, für die zum aktuellen Zeitpunkt 

noch keine Lösungen existieren, denn nur durch 

die stetige (Weiter)Entwicklung bürgerzentrierter 

Angebote können Kommunen zukunftsfähig blei

ben. Dabei hat die GovConnect auch Erfahrung 

in der Unterstützung von Zusammenschlüssen, 

sodass die Aufgabe der Verwaltungsdigitalisierung 

gemeinsam erfolgreich gestemmt werden kann.

DEN ÜBERGANG ZUR VERWALTUNG 2.0 

MEISTERN

Verwaltungen haben aktuell noch einige Herausfor

derungen in Bezug auf die digitale Transformation zu 

meistern. Mit einem Überblick über die Stärken und 

Schwächen des eigenen Digitalisierungsfortschritts 

und einer passenden Strategie, ergänzt durch die 

Unterstützung zentraler Ansprechpartner wie die 

Kommunalvertreter, können Verwaltungen dem 

digitalen Wandel gut vorbereitet entgegensehen.  ❚

Mit Überblick 
und Strategien 

die digitale 
Transformation 

meistern
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MIKE WILLE ist Allgemeiner 
Vertreter der Bürgermeisterin, 
Hauptamtsleiter und CDO in der 
Gemeinde Seevetal

PARTHO BANERJEA ist Leiter 
der Stabsstelle Strategische 
Steuerung und Entwicklung 
und CDO in der Gemeinde Neu 
Wulmstorf

Gemeinden Neu Wulmstorf und Seevetal:

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT  
BEI OZGUMSETZUNG UND CO.
VON MIKE WILLE UND PARTHO BANERJEA

Mike Wille und Partho 
Banerjea blicken – unter 
Berücksichtigung früherer 
Dienstverhältnisse – auf 
über 25 Jahre gemeinsamer 
interkommunaler Zusam-
menarbeit zurück.

Die Gemeinden Neu Wulmstorf und Seevetal, Land

kreis Harburg, leben seit mehreren Jahren die inter

kommunale Zusammenarbeit (IKZ). Bürgermeiste

rin Emily Weede, Seevetal, und Bürgermeister Tobias 

Handtke, Neu Wulmstorf, die beide mit der Kommu

nalwahl 2021 ihr Amt neu aufgenommen haben, 

bestätigten jüngst eine Verwaltungsvereinbarung 

bei der Zusammenarbeit im Personenstandswesen. 

Somit wird die IKZ weiterhin als fester Bestandteil 

des Verwaltungshandelns praktiziert.

Neben den Aufgabenfeldern Standesamt, 

Gehaltsabrechnung und Zeitwirtschaft findet auch 

bei der OZGUmsetzung die Zusammenarbeit statt.

ZUSAMMENARBEIT BEI DER OZG-UMSETZUNG

Sowohl Mike Wille, allgemeiner Vertreter und CDO1 

der Gemeinde Seevetal, als auch Partho Banerjea, 

Stabsstelle Strategie und Zielsteuerung und CDO 

der Gemeinde Neu Wulmstorf, sahen unmittelbar 

nach Verkündung des OZGGesetzes in der Umset

zung eine große Herausforderung für die Kommu

nen. Mit den früheren Verwaltungsspitzen wurde 

eine Vereinbarung hergestellt, vorhandene Kompe

tenzen und personelle Ressourcen nach Möglich

keit gemeinsam zu nutzen. In einem gemeinsamen 

Fachworkshop im Jahr 2020 ist festgestellt worden, 

dass beide Verwaltungen ähnliche Vorstellungen 

davon haben, wie die gemeindlichen Dienstleistun

gen OZGgerecht angeboten werden sollen. Es war 

in der Folge naheliegend, sich weiter konzeptionell 

abzustimmen und anzustreben, dass bei der 

OZGUmsetzung so Synergien generiert wer

den können. Der fach liche Austausch und die 

Zusammenarbeit beider Häuser trägt dazu 

bei, dass diese herausfordernde und komplexe 

Aufgabenstellung bewältigt wird, soweit es 

die eigenen Aktivitäten betrifft. In Bezug auf 

zentrale Komponenten, die nach den Vereinba

rungen im ITPlanungsrat beziehungsweise auf 

Ebene des Bundes und der Länder den Kom

1 Chief Digital Officer

munen zur Verfügung gestellt werden sollen, gehen 

beide Gemeinden davon aus, dass die OZGUmset

zung bis zur gesetzten Frist am 31. Dezember 2022 

nicht vollständig möglich sein wird.

SCHWERPUNKT DER OZG-UMSETZUNG IM 

ERSTEN HALBJAHR 2022

Beide Partner haben das erste Halbjahr 2022 

genutzt, um in ihren Portalen den Onlineservice pla

kativ zu platzieren und bereits verfügbare, zentrale 

Komponenten, die für eine erfolgreiche OZGUm

setzung erforderlich sind, zu aktivieren. Durch beide 

Maßnahmen wird erreicht, dass möglichst viele Bür

ger:innen die bereitgestellten OnlineDienste nut

zen. Ferner wurden insbesondere bei den Dienst

leistungen des Standesamts und des Meldewesens 

Module der beteiligten Fachverfahrenshersteller 

aktiviert, so dass bereits gegenwärtig schon die 

ersten Dienste online beantragt werden können: 

Antragstellung, Payment, integrierte Übernahme 

der Anträge in die jeweilige Fachanwendung und 

direkte Sachbearbeitung sind bereits gelöst und 

Erfahrungen für weitere Umsetzungen werden aktiv 

gesammelt.

„EIN-PORTAL-STRATEGIE“

Das jeweilige, seit über 20 Jahren etablierte kom

munale Internetportal soll weiterhin die zentrale 

Anlaufstelle für die Bürger:innen, für Gewerbetrei

bende und andere Interessierte bleiben. Ein breites 
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Informationsangebot auf der einen Seite und der 

Abruf kommunaler Verwaltungsdienstleistungen 

auf der anderen Seite sollen weiterhin über eine 

Adresse, ein Portal und eine Oberfläche erreicht 

werden können. Es geht darum, die Erreichbarkeit 

der Onlinedienste so niederschwellig wie möglich 

anzubieten. Die Kommunalportale sind etabliert. 

Daher werden die OnlineDienste auch dort erwar

tet und werden folgerichtig hier angeboten.

In Bezug auf die Mitarbeiter:innen war wichtig, 

dass auf den Einsatz einer weiteren neuen Software 

verzichtet wird, um die Komplexität bei den Anwen

dungen nicht zusätzlich zu erhöhen. Die Daten

erfassung und pflege erfolgt mittels eines Moduls 

des vorhandenen ContentManagementSystems. 

Das Einarbeiten in eine neue Softwarelösung, der 

zusätzliche Aufwand für die Gestaltung und für 

den Betrieb eines Fachportals „Verwaltungsdienst

leistungen“ und die daraus resultierenden Mehr

bedarfe personeller und finanzieller Ressourcen 

sind dadurch vermieden worden.

Vorteilhaft ist ferner, dass in beiden Verwal

tungen Mitarbeiter:innen seit 2006 eigene Ver

waltungsdienstleistungen pflegen und über die 

Schnittstelle zum Serviceportal Niedersachsen 

behördenübergreifende Verwaltungsdienstleistun

gen per integrierter Schnittstelle in den Kommunal

portalen ohnehin schon verfügbar sind.

NUTZERKONTO – ANTRÄGE – PROZESSE

Auf diesem soliden Fundament erfolgte zwischen

zeitlich die Aktivierung von Modulen zu bestehen

der Fachsoftware in den Bereichen „Standesamt“ 

und „Meldewesen“. Die Zusammenarbeit zeigt auf, 

in welchen Themen und Aufgabenfeldern Schnitt

punkte und Gemeinsamkeiten bestehen. Dabei 

nehmen die Partner auch die zugehörigen internen 

Prozesse in den Blick und schauen, ob sich aufgrund 

der Erfahrungen des Partners Ablaufoptimierungen 

ergeben können.

Durch die Einbindung des Servicekontos Nieder

sachsen in ihr jeweiliges Kommunalportal erwarten 

beide Partner, dass eine stetig wachsende Zahl von 

Bürgerinnen und Bürgern über eine Registrierung 

verfügt. Die Anbindung des Servicekontos Nieder

sachsen ist in Seevetal bereits abgeschlossen und 

soll für Neu Wulmstorf im dritten Quartal erfolgen.

ERFAHRUNGEN AUS E-GOVERNMENT-

PROJEKTEN NUTZEN – AKTIVES MARKETING 

FÜR ONLINE-SERVICE

Die Erfahrungen aus der Vergangenheit mit EGo

vernmentProjekten, die teilweise mit großem Auf

wand umgesetzt wurden, waren durchaus ernüch

ternd. Daraus folgt, dass neben der technischen 

Umsetzung eine aktive Begleitung und auch ein 

gezieltes Marketing erforderlich 

sein werden, um die Bürger:innen 

auf die digitalen Services aufmerk

sam zu machen. Das hat früher oft 

gefehlt. Die Herausforderung lau

tet, die Verwaltungskundinnen und 

kunden tatsächlich dazu zu bewe

gen, anstelle des Rathausbesuchs 

den Weg in das Kommunalportal 

zu nehmen. Die schlichte Bereit

stellung der OnlineDienste wird 

dafür nicht reichen. Es ist daher 

beabsichtigt, die MarketingKon

zeption sowie die Planung und 

Umsetzung ebenfalls interkom

munal anzugehen, wodurch die 

Zusammenarbeit sicherlich weiter 

verfestigt wird.  ❚
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VERKEHRSWENDE: STADT BURGWEDEL 
MACHT SICH MOBIL ANS #WERK
VON ORTRUD WENDT UND ANNABELLE-MARIE SEMMLER

„Wie wollen wir im Jahr 2035 mobil sein?“ Das ist die 

Leitfrage, die sich das Projekt mobil ans #werk der 

Stadt Burgwedel (Niedersachsen) zum Ziel gesetzt 

hat und das kürzlich von Bundesumweltministerin 

Steffi Lemke im Rahmen des Wettbewerbs „#mobil

wandel2035 – Zukunftswettbewerb nachhaltige 

Mobilität“ in Berlin ausgezeichnet wurde.

Die Besonderheit des Burgwedeler Vorhabens 

wird in der gemeinsamen Entwicklung einer neuen, 

nachhaltigen Mobilitätskultur deutlich, die in engem 

Zusammenwirken mit zahlreichen Akteurinnen und 

Akteuren des Verkehrs und Pendelgeschehens wie 

Stadtgesellschaft, Institutionen und Unternehmen 

vor Ort erfolgt. Neben einzelnen Baumaßnahmen 

sollen sechs geplante Arbeitspakete bisherige 

Arbeits und Verkehrsprozesse optimieren und das 

städtische Leben in dieser Weise qualitativ aufwer

ten. Hierfür sind insgesamt zwölf themenbezogene 

Veranstaltungen vorgesehen:

MIT THEMENVIELFALT ZUM ERFOLG

• Drei Workshops mit ortsansässigen Unternehmen 

(„#arbeitswandel“), die neue Formen der Arbeit 

als Möglichkeit in Burgwedel prüfen und deren 

Auswirkungen auf die örtlichen Verkehrssysteme 

bewerten.

Bürgermeisterin Ortrud Wendt und Annabelle-Marie Semmler teilen sich 
zukünftig die Projektleitung für „mobil ans #werk“
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Kommunale Nachhaltigkeitsberichte

Ein Praxisleitfaden auf der Basis der 

Sustainable Development Goals (SDGs)

1. Auflage Juni 2022, gebunden, 320 Seiten, 34,95 Euro, 

ISBN 978-3-8029-1794-3m Walhalla Verlag, https://walhalla.de

Nachhaltigkeitsberichte sind DAS Instrument, um den aktuellen 

Stand der drei Nachhaltigkeits-Dimensionen (ökonomisch, ökolo-

gisch und sozial) in einer Kommune glaubwürdig zu bilanzieren. Die 

eigenen Anstrengungen, aber auch Problemfelder und Herausforde-

rungen werden herausgearbeitet. Die Erkenntnisse aus dem Bericht 

helfen dabei, Entscheidungen zugunsten von Artenvielfalt und Kli-

maschutz durchzusetzen und die Lebens- und Wohnqualität in der 

Kommune zu erhöhen.

Viele Städte und Gemeinden scheuen jedoch den Aufwand. Die 

Intention dieses Buches ist es daher, die Verbreitung kommunaler 

Nachhaltigkeitsberichte zu fördern und zu erleichtern. Dafür wird ein 

eigenes Konzept auf Basis der Sustainable Development Goals (SDGs) 

vorgestellt, das auf Gemeinden jeder Größe anwendbar ist.

Der Leitfaden Kommunale Nachhaltiglkeitsberichte bietet Verant-

wortlichen und Interessierten Orientierung und unterstützt bei der 

praktischen Umsetzung:

•   Warum ist es notwendig und sinnvoll, über Nachhaltigkeit zu 

berichten?

•   Woher lassen sich Daten und Fakten der Kommune einholen?

•   Mit welchem Zeitaufwand ist zu rechnen?

•   Welche Handlungsfelder der kommunalen Aufgaben sind für die 

nachhaltige Entwicklung relevant?

•   Welche Indikatoren können zur Abbildung der SDGs auf lokaler 

Ebene herangezogen werden?

•   Welche Stellen bieten Unterstützung an?

Praxis-Tipps und zahlreiche Beispiele vereinfachen darüber hinaus 

die Berichterstellung. Die Autoren haben ihr Konzept in der bayeri-

schen Gemeinde Rott a. Inn erprobt

BUCHTIPP
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ÖFFENTLICHE SICHERHEIT & VERKEHR

Auf dem Weg zur 
Verkehrswende setzt 
die Stadt Burgwedel 

auf Kommunikation mit 
Workshops und 

Vernetzung

• Sechs Lokalarenen („#ortswandel“), in denen 

neue Mobilitätspunkte zur Verknüpfung innova

tiver Mobilitätsoptionen wie OnDemand und 

SharingAngebote sowie Elektromobilität an aus

gewählten Orten in der Stadt diskutiert werden.

• Drei MetaTagungen („#mobilitätswandel“) zur 

Behandlung übergeordneter Themen, etwa zum 

geplanten Bahnhofsumbau in Burgwedel, zu 

Gütermobilität und digitaler Logistik.

SUMMER OF MOBILITY

Den Höhepunkt der Veranstaltungsreihe bildet 

schließlich ein #Summer of Mobility im Sommer 

2024, gewissermaßen ein Reallabor mitten in 

der Stadt: Für die Dauer von zwei Monaten wer

den unterschiedliche Mobilitätsoptionen und 

lösungen direkt vor Ort angeboten und erprobt, 

Anreiz systeme zum Mitmachen ausprobiert und 

abschließend evaluiert. Das alles soll dem #Summer 

of Mobility den Charakter eines Kulturfestivals ver

leihen und möglichst viele Menschen zur Nutzung 

neuer Mobilitätsformen motivieren.

HINTERGRUND

Das Burgwedeler Projekt mobil ans #werk startete 

im Oktober 2021 und wurde bereits in seiner ers

ten Phase mit Mitteln des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 

Verbraucherschutz (BMUV) gefördert. Nach der 

Auszeichnung des Vorhabens erhält das Projekt 

in der nun beginnenden zweiten Phase weitere 

finanzielle Unterstützung des BMUV in Höhe von 

551 625 Euro, entsprechend einer Förderquote von 

75 Prozent.

Partner des Projekts sind unter anderem die 

Region Hannover, die Klimaschutzagentur Region 

Hannover, die Technische Universität Dortmund, 

das hannoversche Planungsbüro plan zwei sowie 

zahlreiche weitere Akteurinnen und Akteure in der 

Region und vor Ort.  ❚
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ARBEIT & SOZIALES

Kontaktstelle Oderwald Sozial:

MODERNE GEMEINWESENARBEIT 
IM LÄNDLICHEN RAUM
VON MARC LOHMANN

Von links: Samt gemeinde-
bürger meister Marc 
Lohmann mit Nicola 
Pöckler und Ulrich 
Hagedorn von der AWO 
Salzgitter-Wolfenbüttel: 
Der Lose-Blatt-Ordner 
„Gut leben am Oderwald“ 
enthält Informationen 
und hilft dabei, Kontakte 
zu Menschen mit 
Unterstützungsbedarfen 
und deren Angehörigen 
aufzubauen und zu halten

Wie können die sozialen Dienstleistungen in unse

rer Samtgemeinde Oderwald verbessert werden? 

Das war 2014 die – für viele ländliche Räume rele

vante – Frage gut besuchter öffentlicher Workshops. 

Das Ergebnis war eine Machbarkeitsstudie – verfasst 

vom Büro merkWATT – mit dem Kernstück „Kon

taktstelle Oderwald Sozial“. Durch Kooperation der 

Samtgemeinde und der AWO SalzgitterWolfenbüt

tel gelang die Realisierung: 2017 konnte die Kon

taktstelle ihre Arbeit starten und ist nun nach fünf 

Jahren nicht mehr wegzudenken.

Die Kontaktstelle Oderwald Sozial ist die zentrale 

Anlauf und Beratungsstelle für alle sozialen Themen 

für 6700 Einwohner:innen in elf Dörfern: dörfer

übergreifend, vernetzend, aktivierend, präventiv, 

partizipativ und inklusiv – für und mit alle(n) Men

schen und soziale(n) Gruppen. Sie ist ein praktisches 

Beispiel moderner Gemeinwesenarbeit im länd

lichen Raum und hat damit vorbildhaften Charakter.

SOZIALE TEILHABE UND ATTRAKTIVE 

LEBENSVERHÄLTNISSE FÜR ALLE

Kernziele der Kontaktstelle Oderwald Sozial sind die 

soziale Teilhabe aller Menschen und die Stärkung 

attraktiver Lebensverhältnisse. Vier Säulen prägen 

die Arbeit:

•   soziale Versorgung aktuell Betroffener,

•   Schaffung von samtgemeindeweiten über

geordneten Strukturen,

•   Entwicklung von perspektivischen Projekten,

•   Bearbeitung von Einzelwünschen aus der 

Bevölkerung.

Die Kontaktstelle bündelt die über unzählige recht

liche Normen, Kostenträger und Anbieter verstreu

ten, für die meisten Menschen undurchschaubaren 

Angebote und Ansprüche. Mit ihren „Blicken über 

den Tellerrand“ macht sie manch überörtliches 

Angebot für viele Menschen erst praktisch verfüg

bar. Gleichzeitig stärkt die Kontaktstelle die ehren

amtlichen Strukturen. Regelmäßige Sozialkonferen

zen sorgen für Austausch und Kooperation sowie 

das so wichtige „Ohr an der Basis“.

PAPIER IST GEDULDIG – DIE DEFIZITE 

DRÄNGEN

Erfreulich sind die Erfolge der Kontaktstelle, ernüch

ternd einige Erkenntnisse. Manche Angebote der 

Kostenträger stehen für Menschen auf dem Lande 

in der Praxis kaum mehr als auf dem Papier. Eklatan

tes Beispiel: Für den Entlastungsbetrag nach SGB XI 

für Menschen mit Pflegegrad fehlen entsprechende 

Angebote – Grund für die Kontaktstelle, diese mit 

dem Team Alltagsbegleitung selbst auf die Beine zu 

stellen.

Die Samtgemeinde Oderwald appelliert aus die

ser Erfahrung an alle Kommunen, die strukturellen 

Defizite in der Versorgung insbesondere von zurück

gezogen lebenden Menschen wahrzunehmen und 

sich ihnen zu stellen. Landkreise sollten gerade klei

nere Gemeinden bei Verbesserungen unterstützen.

KOMMUNALE BASISFINANZIERUNG UND 

FÖRDERGELDER SICHERN DIE EXISTENZ

Die ersten Jahre wurde die Kontaktstelle vor allem 

durch Projektförderungen finanziert. Anfang 2022 

beschloss der Samtgemeinderat Oderwald eine 

unbefristete Basisfinanzierung. Wie bisher soll die 

Angebotsbandbreite durch laufend einzuwerbende 

Projektmittel erhöht werden.  ❚



Die Dienstleistungstochter 
des NSGB – Ihre KWL!

Wir führen für Sie Ausschreibungen in den 
Bereichen Energie, Postdienstleistungen, 
Kommunalfahrzeuge, Versicherungen und 
Feuerwehrfahrzeuge durch.

Lassen Sie sich gern von uns beraten.

Kommunale Wirtschafts- und 
Leistungsgesellschaft mbH
Arnswaldtstraße 28, 30159 Hannover
fon 0511 30285-0  fax 0511 30285-76
mail kwl@nsgb.de

Energie, Postdienstleistungen 
und Kommunales
Matthias Hoppe
fon 0511 30285 77 mail hoppe@nsgb.de

Profitieren Sie auch von unseren 
 Sonderkonditionen  im Bereich

Telefonie – Festnetz und Mobilfunk
Kerstin Hillebrecht
fon 0511 30285 51 mail hillebrecht@nsgb.de

Versicherung
Andreas Nielebock
fon 0511 30285 71 mail nielebock@nsgb.de

Feuerwehr
Alan Orant
fon 0511 30285 48 mail orant@nsgb.de

Petra Schulz
fon 0511 30285 67 mail schulz@nsgb.de

Tobias Wilhelm
fon 0511 30285 19 mail wilhelm@nsgb.de

www.kwl.digital
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